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Zusammenfassende Analyse 

Die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien
1
 (EHS) der Internationalen Finanz-Corporation 

(IFC) der Weltbankgruppe
2
 (WBG) sind ein technisches Referenzdokument, in dem allgemeine und 

industriespezifische Beispiele guter internationaler Industriepraxis
3
 aufgeführt sind. Ergänzend zu den 

EHS-Richtlinien gibt es eine gesonderte EHS-Bergbaurichtlinie, die Angaben bezüglich industriespezi-

fischer Auswirkungen und deren Management sowie Leistungsindikatoren und Monitoringmaßnahmen 

enthält.  

Die WBG beauftragte die IFC mit der Ausformulierung dieser Richtlinien, um Best-Practice Beispiele 

zu entwickeln und auf Kritik
4
 bezüglich negativer Umwelt- und Sozialauswirkungen von Finanzie-

rungsprojekten zu reagieren, die von der WBG finanziert wurden. Die EHS-Richtlinien sind mittlerweile 

Bestandteil der Performance Standards der IFC
5
, der Safeguard Policies der Weltbank

6
 der Äquator-

Prinzipien
7
 und der Common Approaches

8
 der OECD. Außerdem werden sie zusammen mit dem 

Sustainability Framework der Multilateralen Agentur für Investitionskredite der Weltbank (MIGA) an-

gewendet. Die EHS-Richtlinien werden auch als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen der 

WBG genutzt. Wenn ein Verstoß gegen die EHS-Richtlinien festgestellt wird, können Projektfinanzie-

rungen durch Weltbank oder IFC abgelehnt werden. Die EHS-Richtlinien fungieren außerdem als Re-

ferenzstandard für viele Unternehmen, die sie in ihre Richtlinien integrieren.  

Eine Stärke der EHS-Richtlinien ist somit ihre weltweite Verbreitung. Die effektive Implementierung 

der Richtlinien hängt in erster Linie von der Umsetzung der Standards ab, in die sie eingebettet sind. 

Insgesamt bleibt der Standard aufgrund weniger quantitativer Messwerte an manchen Stellen unpräzi-

se und lässt einen hohen Interpretationsspielraum. Das hat andererseits auch den Vorteil, dass flexi-

bel auf regionale und nationale Unterschiede eingegangen werden kann.  

Zielsetzung 

Die EHS-Richtlinien dienen der IFC als eine technische Informationsbasis für die Bewertung von Fi-

nanzierungsprojekten. Daneben sollen die Richtlinien ebenso Projektentwicklern und Finanzierungsin-

stituten als Entscheidungsgrundlage für die Projektfinanzierungen dienen. Seitens der WBG gab es 

zudem das Bestreben durch diese Richtlinien globale Industrienormen und einen Referenzstandard zu 

entwickeln (Jenkins et al. 2006).  

 
1
 Engl.: Environmental, Health, and Safety Guidelines 

2
 Zur Weltbankgruppe gehören die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die Internationale Entwick-
lungsorganisation (IDA), die Internationale Finanz-Corporation (IFC), die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA) 
und das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) 

3
 Engl.: Good International Industry Practice 

4
 Kritik kam besonders Mitte des letzten Jahrzehnts im Rahmen von Projekten in Peru, Guatemala und Ghana auf. Kritisiert 
wurden die negative Umwelteinflüsse von Bergbauprojekten, die von der IFC finanziert wurden (BIC et al. 2007). 

5
 Sie werden im Leistungsstandard 3 Resource Efficiency and Pollution Prevention aufgeführt 

6
 Zur Weltbank werden IBRD und IDA gezählt.  

7
 Hierbei handelt es sich um ein freiwilliges Regelwerk, das im Rahmen von Projektfinanzierungen von Banken umgesetzt wird, 
um gewisse Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten.  

8
 Common Approaches ist die Abkürzung für Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported 
Export Credits and Environmental and Social Due Diligence. Mit den Common Approaches beabsichtigt die OECD eine Ge-
berharmonisierung bei der Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards im Rahmen öffentlich geförderter Exportkredite 
(OECD 2012). 
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Themenfeld 

Umwelt: 

 Luftemissionen 

 Emissionen im Wasser 

 Radioaktivität 

 Wasserverbrauch 

 Landverbrauch 

Die Richtlinien zielen insbesondere auf eine Reduktion von Emissionen und einen effizienten Energie-

verbrauch ab. Darüber hinaus wird der Umgang mit Abfall und Gefahrgut näher beschrieben. Weitere 

Maßnahmen beziehen sich auf Errichtung und Außerbetriebnahme
9
 von Investitionsprojekten. 

Sozial: 

 Arbeitsschutz 

 Gesundheit der Bevölkerung 

Bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes enthalten die Richtlinien Vorgaben für den Umgang 

mit Gefahrgütern, Arbeitsschutzkleidung, Kommunikation und Trainingsmaßnahmen. Die umliegende 

Bevölkerung wird durch Vorgaben zum Transport von Gefahrgütern, zur Vorbeugung von Krankheiten, 

Personen- und Feuerschutz sowie zur Verkehrssicherheit berücksichtigt (IFC und WBG 2007a). 

Ökonomie:  

Die Richtlinien enthalten genaue Vorgaben bezüglich der Präventions- und Kontrollstrategien von 

Kreditnehmern. So müssen beispielsweise Emissionsgrenzwerte und Schutzmaßnahmen bestimmt 

werden. Transparenzanforderungen sind nicht in den EHS-Richtlinien enthalten, aber Bestandteil der 

Standards, in die die EHS-Richtlinien eingebettet sind (IFC und WBG 2007a). 

Thematische Relevanz für den Bergbausektor 

Die EHS-Richtlinien müssen bei allen industriellen Bergbauaktivitäten, die Gegenstand von Kreditver-

einbarungen zwischen der WBG
10

 und Kreditnehmern sind, angewendet werden (Schaltegger et al. 

2009).  

Ergänzend zu den EHS-Richtlinien existiert eine gesonderte EHS-Bergbaurichtlinie. Die industriespe-

zifische Richtlinie für den Bergbausektor deckt alle Aktivitäten des Bergbaus – von der Exploration bis 

zur Renaturierung – ab (WBG und IFC 2007b). Die EHS-Bergbaurichtlinien ist auf den Untertage- und 

den Tagebergbau anwendbar. Sie können auf herkömmliche, alluviale sowie auf Solbergbauprozesse, 

marine Baggeraktivitäten (Sedimentaushub) und Tiefseebergbau angewendet werden (Malhotra et al. 

2009, IFC und WBG 2007b).  

  

 
9
 Engl.: Construction and decommissioning 

10
 Die übergeordneten Richtlinien der Weltbank und der IFC wurden bereits im UmSoRess Steckbrief World Bank Environmen-
tal and Social Framework (Worldbank Safeguard Policies) und IFC Performance Standards on Environment and Social Sus-
tainability (Performance Standards) analysiert.  
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Abdeckung 

Die EHS-Richtlinien sind Bestandteil der Performance Standards der IFC
11

, der Safeguard Policies der 

Weltbank, der Äquator-Prinzipien
12

, der Common Approaches der OECD und des Sustainability 

Frameworks der MIGA (siehe auch Abbildung 1).
13

 Die Richtlinien sind in diese Standards eingebettet 

und genießen vor allem deshalb eine große Verbreitung und Anwendung. Laut Aussage der IFC sind 

die EHS-Richtlinien mittlerweile ein globaler Standard für privatwirtschaftliche Investitionen in Schwel-

lenländern
14

 (IFC 2013). 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Konkret müssen die EHS-Richtlinien im Rahmen aller Projektfinanzierungen durch IFC, Weltbank und 

MIGA eingehalten werden. Die Verbreitung der Richtlinien ist dementsprechend von der Anzahl der 

Projektfinanzierungen abhängig. Derzeit fließen etwa 2 Prozent des Finanzierungsvolumens von 

Weltbank und IFC in den Bergbausektor (World Bank 2013). 

In staatlich geförderten Exportgeschäften von OECD-Mitgliedsstaaten müssen die EHS-Richtlinien 

ebenfalls umgesetzt werden – mit Ausnahme von Exportförderungen in OECD-Staaten mit hohem 

Einkommen
15

 (OECD 2012). In OECD-Staaten mit hohem Einkommen wird die Einhaltung der Stan-

dards der EHS-Richtlinien vorausgesetzt (Welch und Lilley 2013). Insgesamt nehmen die EHS-

Richtlinien mittlerweile die Rolle eines Referenzdokuments für Umwelt-, Gesundheits- und Sicher-

heitsstandards für zahlreiche Geberorganisationen ein (KfW 2011). Die Äquator-Prinzipien werden 

derzeit von 80 staatlichen und privaten Banken aus 35 Ländern umgesetzt, die etwa 70 Prozent des 

gesamten Finanzierungsvolumens von Krediten an Schwellenländer abdecken (Stand Mai 2015) 

(Equator Principles 2015).  

Für andere Akteure, beispielsweise aus der Wirtschaft, stellen die EHS-Richtlinien unverbindliche 

 
11

 Sie sind Bestandteil des Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention (Bergius 2009, Equator 
Principles 2013). 

12
 Sie sind Bestandteil des dritten Prinzips der Äquator Prinzipien.  

13
 Die industriespezifischen EHS-Richtlinien müssen je nach Sektor des finanzierten Projekts miteinbezogen werden. 

14
 Engl.: Private sector investments in emerging markets 

15
 Engl.: High income countries  

Abbildung 1: Die EHS-Richtlinien als Bestandteil andere Standards  



UmSoRess Steckbrief  2015 004 

Referenzdokumente dar. Große Bergbauunternehmen wie Rio Tinto orientieren sich an den Richtli-

nien (vgl. Rio Tinto 2012a). Eine genaue Auflistung, welche Unternehmen sich weltweit an den Stan-

dards orientieren, gibt es nicht. 

Die verschiedenen Akteure, ihre Standards und deren Abdeckung sind auch in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Darstellung der verschiedenen Standards  

Standard Akteure Abdeckung 

Safeguard 

Policies  

Weltbank Alle Finanzierungen durch die Weltbank  

Performance 

Standards 

IFC, MIGA Alle Finanzierungen durch IFC und MIGA 

Äquator-

Prinzipien 

80 staatliche und 

private Kreditin-

stitute 

Kredite mit einem Finanzierungsvolumen von 

mindestens 10 Mio. US-Dollar und einer Lauf-

zeit von mindestens 2 Jahren für Projekte mit 

möglichen Umwelt- und Sozialrisiken 

Common  

Approaches 

Mitgliedsstaaten 

der OECD 

Alle staatlich geförderten Exportkredite für Ex-

porte von Investitionsgütern und/oder Dienst-

leistungen (außer Agrarerzeugnisse und Rüs-

tungsgüter) mit einer Laufzeit von mindestens 2 

Jahren, bei denen mögliche Umwelt- und Sozi-

alrisiken auftreten können 

Freiwillige Um-

setzung 

Bspw. Rio Tinto Unbekannt 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Dynamik 

Die EHS-Richtlinien der IFC existieren seit 2006, die aktuelle Version seit 2007. Derzeit wird an einer 
neuen Version gearbeitet, die voraussichtlich 2016 veröffentlicht wird (IFC 2013).  

Laut Barthruff und Sander (2012) ist die Zahl der Kreditinstitute, die die EHS-Richtlinien im Rahmen 

der Äquator-Prinzipien oder der Common Approaches umsetzen seit der Finanzkrise deutlich gestie-

gen, da Kreditinstitute sich durch die Berücksichtigung der Richtlinien eine Aufwertung ihrer Reputati-

on erhoffen. Rankin et al. (2008) stellen fest, dass die EHS-Richtlinien der IFC vermehrt bei Eigenka-

pital aus nachhaltigen Investmentfonds, Rentenfonds und immer zahlreicher bei „herkömmlichen“ 

Fonds von Investmentverwaltungsgesellschaften umgesetzt werden.  

Implementierung und Wirksamkeit 

Implementierung 

Die EHS-Richtlinien sind ein Sammelwerk verschiedener Richtlinien, die bisher in Arabisch, Chine-
sisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch veröffentlicht wurden. Neben einer allgemeinen 
Richtlinie gibt es zusätzliche, spezifische Richtlinien für 62 unterschiedliche Industriesektoren (Gré-
goire 2014, Scheper und Feldt 2010). Die allgemeine EHS-Richtlinie sollte – wenn möglich - gemein-
sam mit der relevanten, industriespezifischen EHS-Richtlinie umgesetzt werden. Wie bereits beschrie-
ben werden die EHS-Richtlinien in bestehende Standards wie den Performance Standards oder die 
Äquator-Prinzipien integriert und umgesetzt. Deshalb gibt es kein eigenes Implementierungshand-
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buch.  

Die Richtlinien sind ein dynamisches Dokument, das in unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird.
16

 
2013 wurde von der IFC ein auf drei Jahre angelegter Konsultationsprozess zur Überarbeitung der 
Richtlinien initiiert (IFC 2015a). Die Veröffentlichung der überarbeiteten EHS-Richtlinien ist für 2016 
geplant.

17
 Mit der Überprüfung und Aktualisierung der Richtlinien wurde der kanadische Beratungs-

dienstleister Golder Associates beauftragt. Mithilfe der Aktualisierung sollen die EHS-Richtlinien an die 
neueste Fassung der Umwelt- und Sozialstandards

18
 der Weltbank angepasst werden (Golder 2015). 

Die Aktualisierung wurde von verschiedenen Akteuren wie den Equator Principles Financial Instituti-
ons (EFPIs), Exportkreditagenturen

19
 (ECAs) sowie den Mitarbeitern und dem Management der WBG 

eingefordert, da die Leistungsanforderungen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprachen 
(IFC 2013). Dies soll durch die Überarbeitung behoben werden, so dass die Leistungsanforderungen 
wieder guter internationaler Industriepraxis entsprechen. Des Weiteren soll sichergestellt werden, 
dass die EHS-Richtlinien mit den geänderten Performance Standards der IFC übereinstimmen (IFC 
2013).  

Die Umsetzung der EHS-Richtlinien erlaubt bei bereits bestehenden Einrichtungen und Anlagen
20

 die 

Formulierung spezifischer Ziele
21

 mit einem entsprechenden Zeitplan für die Verwirklichung. Durch 

die Umsetzung der EHS-Richtlinien sollen Risiken in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicher-

heit
22

 so früh wie möglich in der Projektentwicklung identifiziert werden.  

Die Umsetzungs- und Monitoringmechanismen der jeweiligen Standards gelten auch für die Umset-

zung der EHS-Richtlinien. Für eine genaue Beschreibung der Performance Standards und Safeguard 

Policies siehe die entsprechenden UmSoRess Steckbriefe.
23

 

Standardspezifische Implementierung 

Die Umsetzungsanforderungen unterscheiden sich – wenn auch oft nur geringfügig – von Standard zu 

Standard. Im Folgenden wird exemplarisch die Umsetzung der EHS-Richtlinien innerhalb der Äquator-

Prinzipien beschrieben. Die Äquator-Prinzipien werden von Banken genutzt, um die Umwelt- und So-

zialrisiken und Auswirkungen bei Projektfinanzierungen abzuschätzen und einzugrenzen. Sie werden 

angewandt, wenn die Projektkosten zehn Millionen USD überschreiten (siehe auch Abbildung 2: 

Screening).  

Um zu bestimmen, welche Standards eingehalten werden müssen, werden die Länder in zwei Län-

dergruppen unterteilt, „Designated Countries“
24

 und „Non-Designated Countries“. Erstere entsprechen 

bis auf wenige Abweichungen den OECD-Ländern, die restlichen Länder werden als „Non-Designated 

Countries“ geführt. In den „Non-Designated Countries“ müssen die Performance Standards und die 

EHS-Richtlinien eingehalten werden, während in den „Designated Countries“ die nationalen Gesetze 

als ausreichend eingestuft wird. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die „Designated 

 
16

 Engl.: „They are […] living documents and are occasionally updated“ (IFC 2015a). 

17
 Gründe dafür, dass erst neun Jahre nach ihrem ersten Erscheinen eine überarbeitete Version veröffentlicht wird, konnten 
nicht recherchiert werden.   

18
 Engl.: Environmental and Social Safeguard Policies 

19
 Engl.: Export Credit Agencies 

20
 Engl.: Facilities. Was genau unter bestehenden Anlagen fällt, wird projektspezifisch entschieden. 

21
 Genaue Grenzwerte für Industrieanlagen sind in den Richtlinien enthalten (Schaltegger et al. 2009). 

22
 Arbeitssicherheit und allgemein die Sicherheit der Gemeinden. Engl.: „occupational and community health and safety“ 

23
 Siehe auch den UmSoRess Steckbrief zu den Performance Standards der IFC und den Safeguard Policies der Weltbank. 

24
 Diese umfassen: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Chile, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Südkorea, Luxemburg, die Niederlande, Neusee-
land, Polen, Portugal, die Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigtes Königreich und 
die Vereinigte Staaten (The Equator Principles Association 2011).  
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Countries“ die Äquator-Prinzipien 4, 5 und 6
25

 erfüllen (Equator Principles 2013, Equator Principles 

2012).  

Es gibt jedoch auch Vorgaben, die von allen Ländern gleichermaßen eingehalten werden müssen. 

Bevor die Genehmigung für die Finanzierung eines Projekts erteilt wird, müssen die potenziellen Um-

welt- und Sozialrisiken analysiert und kategorisiert werden. Das Kategorisierungsverfahren ent-

spricht dem der IFC: 

 Kategorie A: Projekte, die erhebliche Umwelt- und Sozialrisiken haben und dessen Folgen irrever-

sibel sein können. 

 Kategorie B: Projekte mit möglichen, begrenzten Umwelt- und Sozialrisiken, die in der Regel orts-

spezifisch und weitgehend reversibel sind. Minderungsmaßnahmen zur Eingrenzung der Risiken 

sind ohne größeren Aufwand durchführbar. 

 Kategorie C: Projekte mit minimalen oder keinen Umwelt- und Sozialrisiken.  

Für Projekte der Kategorien A und B müssen Risikobeurteilungen
26

 erstellt werden. Umwelt- und 

Sozialverträglichkeitsprüfungen
27

 müssen für Projekte der Kategorie A und – wenn angemessen – 

auch für Projekte der Kategorie B angefertigt werden (siehe Abbildung 2: Review). Bestandteil dieser 

Berichte sollten Informationen zu voraussichtlich produzierten Emissionen, Abwässern und gegebe-

nenfalls Gefahrengüter sein (IFC und WBG 2007b). Auf Basis der Umweltprüfung
28

 werden die EHS-

Richtlinien hinsichtlich der spezifischen Risiken des Projekts angepasst
29

 (IFC und WBG 2007a). Ein 

unabhängiger Umwelt- und Sozialgutachter prüft die Einhaltung der Äquator-Prinzipien. Weicht das 

Projekt von den Prinzipien ab, schlägt der Gutachter Maßnahmen zur Einhaltung vor. Dies geschieht 

vor der Projektfinanzierung. Weiterhin müssen in allen Ländern unabhängige Auditoren für die Über-

prüfung und Überwachung der Umsetzung eingesetzt werden (siehe Abbildung 2: Monitoring). Die 

Kategorisierung, die Erstellung der Beurteilungen und Prüfungen sowie die Monitoringvorgaben gelten 

sowohl für „Designated“ als auch für „Non-Designated Countries“ (Equator Principles 2012). 

Die industriespezifischen Leitlinie für den Bergbausektor benennt darüber hinaus noch detailliert, 

welche Umwelt- und Sozialrisiken bei Exploration, Eröffnung, zwischenzeitlicher Stilllegung und letztli-

chen Schließung eines Bergbaustandorts bestehen und berücksichtigt werden müssen. So sollen zum 

Beispiel bereits fünf Jahre vor einem geplantem Ende der Bergbauaktivitäten erste Schritte der Rena-

turierung geplant werden (IFC und WBG 2007b). 

 
25

 Prinzip 4 umfasst die Erstellung eines Umwelt- und Sozialmanagementsystems (Engl.: Environment and Social Management 
System), Prinzip 5 die Einbindung von Stakeholdern und Prinzip 6 das Beschwerdeverfahren.  

26
 Engl. : Assessment Documentation 

27
 Engl.: Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) 

28
 Engl.: Environmental Assessment. Im Rahmen des Performance Standards wird die Umweltprüfung in Übereinstimmung mit 
Performance Standard 1, bei der Weltbank in Übereinstimmung mit der Operational Policy 4.01 durchgeführt.  

29
 Durch die jeweiligen Umweltprüfungsverfahren können je nach Standort abweichend von den Richtlinien niedrigere oder 
höhere Grenzwerte gesetzt werden (IFC 2015a). Gelten aufgrund nationaler Gesetzgebungen striktere Grenzwerte sind diese 
einzuhalten (IFC und WBG 2007a). Bei der Setzung niedrigerer Grenzwerte muss eine detaillierte Begründung erfolgen, wobei 
stets die Performance Standards einzuhalten sind (IFC 2015a). 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Barthruff und Sander (2012) 

Wirksamkeit 

Hinsichtlich der Wirksamkeit der EHS-Richtlinien gibt es nur wenige Studien. Grundsätzlich gilt, dass 

die EHS-Richtlinien nur so effektiv sein können, wie die Standards, in die sie eingebettet sind. 

In einem Evaluierungsbericht der unabhängigen Evaluationsgruppe von Weltbank, IFC und MIGA wird 

kritisiert, dass die EHS-Richtlinien zwar für die Projektprüfung zu Anfang des Projekts verwendet wer-

den, die EHS-Indikatoren jedoch unzureichend in die Überwachungs- und Kontrollinstrumente der IFC 

integriert sind. Grundsätzlich wurde die Einhaltung der Performance Standards und der EHS-

Richtlinien nur in etwa der Hälfte der evaluierten IFC-finanzierten Projekte als ausreichend be-

wertet.
30

 Trotzdem sind die EHS-Richtlinien ein fester Bestandteil der Performance Standards, wäh-

rend sie im Rahmen der Safeguard Policies seltener genutzt werden. Positiv hervorgehoben wird, 

dass die EHS-Richtlinien das Potenzial haben, die im Rahmen der Projekte durchgeführten Umwelt-

prüfungen zu verbessern (IEG 2010).  

Welch und Lilley (2013) sehen ein Problem darin, dass bei OECD-Staaten mit hohem Einkommen in 

der Regel angenommen wird, dass die gesetzlichen Anforderungen strikter sind, als die Vorgaben der 

EHS-Richtlinien und nationaler Gesetze somit ausreichend sind. Allerdings gibt es Fälle, bei denen die 

gesetzliche Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsbestimmungen weniger strikt als die Vorgaben der EHS-

Richtlinien sind, beispielsweise in British Columbia in Kanada. Dadurch werden die EHS-Richtlinien 

nicht überall dort angewendet, wo eine Anwendung nötig wäre (Welch und Lilley 2013). 

Aus Sicht von BIC et al. (2007) liegen zu wenig quantitative Grenzwerte vor. Die Umsetzung der 

Richtlinien unterliegt somit dem Interpretationsspielraum der IFC und einer kleinen Zahl von Gutach-

tern, die insbesondere bei der Einhaltung qualitativer Vorgaben gewisse Bewertungsspielräume ha-

ben. Dass nicht genügend Detailinformationen zur Verfügung gestellt werden, wird auch von umset-

zenden Unternehmen wie Rio Tinto bemängelt (Rio Tinto 2012b) 

 
30

 In der Quelle wurde keine zeitliche Eingrenzung genannt. 

Abbildung 2: Standardspezifische Implementierung: Äquator-Prinzipien  
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Im derzeitigen Überarbeitungsprozess sind verschiedene Stakeholder aufgefordert, Input zu den 

unterschiedlichen industriespezifischen Richtlinien zu geben. Mithilfe webbasierter Konsultationen, 

Umfragen und Informationen sowie der Nutzung sozialer Medien zur Bekanntgabe von Fortschritten 

und weiteren Überarbeitungsschritten sollen alle Stakeholder bestmöglich eingebunden werden. Die 

lessons learned aus der Entstehungsphase der derzeitigen EHS-Richtlinien (2004-2007) werden mit-

einbezogen. Ein Ziel im Rahmen der Überarbeitungen ist es, eine Verbreitungsstrategie zu entwickeln, 

um den Bekanntheitsgrad der EHS-Richtlinien weiter zu erhöhen. Soweit möglich soll die Nutzbarkeit 

und der Zugang zu den EHS-Richtlinien verbessert werden (IFC 2013). Informationen dazu, inwieweit 

die beschriebene Vorgehensweise umgesetzt wurde und auf welche Resonanz sie bei den Stakehol-

dern stieß, konnten nicht gefunden werden.  

Kritische Diskussion: Stärken des Standards 

 Durch EHS-Richtlinien wurde ein industrieübergreifendes Referenzwerk mit qualitativen und quanti-

tativen Richtwerten geschaffen (IFC und WBG 2007a), das dementsprechend eine hohe Relevanz 

und global-normative Wirkung hat (KfW 2011).  

 Durch die Einbettung in andere, global verbreitete Standards werden die EHS-Richtlinien weltweit 

umgesetzt.  

 Durch die qualitative und standortspezifische Bewertung vieler Richtwerte wird Rücksicht auf lokale 

Besonderheiten genommen (Rankin et al. 2008).  

Kritische Diskussion: Schwächen des Standards 

 Generell ist die Wirksamkeit der EHS-Standards eingeschränkt, wenn die Standards, in die sie ein-

gebettet sind, Umsetzungsschwierigkeiten haben. 

 Aufgrund der zum Teil nicht ausreichenden Monitoring-, und Kontrollmechanismen der Standards, 

die die Umsetzung der EHS-Richtlinien einfordern, ist die effektive Umsetzung nicht immer gewähr-

leistet (vgl. IEG 2010). 

 Die EHS-Richtlinien werden nicht überall dort angewendet, wo es nötig wäre. In staatlich geförder-

ten Exportgeschäften von OECD-Mitgliedsstaaten müssen die EHS-Richtlinien umgesetzt werden – 

mit Ausnahme von Exportförderungen in OECD-Staaten mit hohem Einkommen. In diesen Staaten 

wird vorausgesetzt, dass die nationalen Standards ausreichen. Allerdings gibt es Fälle, in denen 

OECD-Staaten mit hohem Einkommen gesetzlich hinter den EHS-Richtlinien zurück bleiben (Welch 

und Lilley 2013).. 
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